
Weisungen des Bundesamtes für Bevölkerungsschutz (BABS) zur kantonalen Bedarfs­
planung für Schutzanlagen der Führungsorgane und Zivilschutzorganisationen 
(BedplaS) 

Kommandoposten (KP) und Bereitstellungsanlagen (BSA) 

vom 1. Januar 2024 

Das Bundesamt für Bevölkerungsschutz (BABS), 

gestützt auf Artikel 91 Absatz 3 der Zivilschutzverordnung vom 11. November 20201, 

erlässt folgende Weisungen: 

Ziffer 1 Zweck 

11 Kommandoposten und Bereitstellungsanlagen 

Diese Weisungen regeln die Verwendung der bestehenden Kommandoposten KP und Bereitstellungsanlagen BSA (nachfol­
gend «Schutzanlagen») bei Katastrophen, in Notlagen und bewaffneten Konflikten. Die Weisungen basieren auf der Verord­
nung über den Zivilschutz ZSV (Zivilschutzverordnung, ZSV (Stand 02. Juni 2021 / 520.11 )), dem Bundesgesetz über den 
Bevölkerungsschutz und den Zivilschutz (Bevölkerungs- und Zivilschutzgesetz, BZG (20. Dezember 2019)) und auf dem Kon­
zept «Schutzbauten - Planungsgrundlage für die Weiterentwicklung und den Werterhalt der Schutzräume, Kommandoposten 
und Bereitstellungsanlagen» vom 01. Mai 2023. 

Ziffer 2 Allgemeine Bestimmungen 

21 Allgemeine Grundsätze 

Die Anzahl Schutzanlagen der kantonalen (KFO) und regionalen (RFO) Führungsorgane und Zivilschutzorganisationen (ZSO) 
richtet sich nach dem Bedarf der Kantone und den Vorgaben von Artikel 92 Absatz 1 und 2 ZSV. Die Kantone legen den 
effektiven kantonalen Bedarf in Absprache mit den RFO, ZSO und Eigentümern sowie anhand der Vorgaben und Kriterien 
Ziffer 3 fest. 

Die Bedarfsplanung dient den Kantonen zur regelmässigen Überprüfung ihres Bedarfs an Schutzanlagen. Sie halten in ihrer 
Bedarfsplanung für jede einzelne Schutzanlage fest, ob diese weiterhin benötigt wird. überzählige Schutzanlagen werden auf­
gehoben, umgenutzt oder stillgelegt. Die Aufhebung, Umnutzung und Stilllegung richtet sich nach Art. 102 der ZSV. 

Für die Auswahl der Standorte ist der jeweilige Kanton zuständig. 

Die Bedarfsplanung der Kantone unterliegt der Genehmigung durch das Bundesamt für Bevölkerungsschutz (BABS). Schutz­
anlagen, die nicht in der genehmigten Bedarfsplanung enthalten sind, können die Kantone, ZSO oder Eigentümer in Eigenver­
antwortung weiter betreiben. Sie werden vom Bund nicht mehr finanziert. 

Ziffer 3 Vorgaben und Kriterien für die Auswahl von Schutzanlagen für die kantonale Bedarfsplanung 

31 Vorgaben für die Bedarfsplanung für Schutzanlagen der Zivilschutzorganisationen und Führungsorgane ge­

mäss der Verordnung über den Zivilschutz ZSV Art. 92 

Art, Anzahl und Typ der Schutzanlagen richten sich nach dem Bedarf der Kantone für den Einsatz bei Katastrophen, in Notla­
gen: 

a) Jedes KFO und RFO verfügt über einen KP.
b) Die ZSO verfügen über die zur geschützten Unterbringung ihres Personals und Materials erforderlichen BSA.
c) Für den Fall eines bewaffneten Konflikts ist zusätzlich eine Reserve an BSA von maximal 30 % der Sollbestände

einzuplanen.2
In begründeten Fällen, die durch ein entsprechendes Gesuch eingegeben werden, kann das BABS eine von den unter a und b 
definierten Vorgaben abweichende Bedarfsplanung genehmigen. Damit wird den unterschiedlichen Voraussetzungen in den 
Kantonen Rechnung getragen. Zu diesen Fällen zählen insbesondere spezielle politische, geografische oder topografische Ver­
hältnisse. Die Abweichung darf jedoch maximal 50 % betragen (Ziffer 4 Abschnitt 46). 

Die Kantone sorgen dafür, dass die Schutzanlagen sowohl technisch wie personell entsprechend ihrer Funktion betrieben wer­
den. 

SR 520.11 
2 Gemäss Umsetzungsbericht Strategie Bevölkerungsschutz und Zivilschutz 2015+ vom 6. Juli 2016 Kapitel 4.3.2 












